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Erscheint jeden Samstag. Bezugspreis vierteljährlich S 4.-, Einzelpreis 35 Groschen. Inserate sind jeweils bis Mittwoch mittags im Rathaus, Zimmer
Nr. 27, einzureichen. — Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Stadtgemeinde Dornbirn. Für die Schriftleitung verantwortlich: Ernst Böhler,

Oemeindebeamter. Druck: Buchdruckerei Hugo Mayer, Dornbirn. — Genehmigt laut Bescheid der Direction de l’Information, Section du Vorarlberg,
vom 10. August 1946 unter Nr. 173
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Wochenkalender: Sonntag, 13. Februar, Katharina — Montag, 14., Valentin — Dienstag, 15., Faustinus
Mittwoch, 16., Juliana — Donnerstag, 17., Konstantia — Freitag, 18., Flavian — Samstag, 19., Konradus

Bekannimachung Schlägerungsbewilligungen, von welchen innerhalb zwe
Jahren kein Gebrauch gemacht wurde, gelten als er¬Die übliche und nur während des Krieges in Ausfall ge¬
loschen und müssen neu eingeholt werden.kommene Forsttagssatzung findet im heurigen Frühjahr wie¬

Da in den Kriegs= und den folgenden Nachkriegsjahrenderum statt. Ort, Tag und Zeit werden noch im Gemeinde¬
infolge der außerordentlichen Inanspruchnahme der Wäl¬blatte bekanntgegeben. Zur Aufklärung über die künftighin ein¬
der und des für diese unzureichenden Forstschutzperso¬zuhaltenden waldwirtschaftlichen Bestimmungen diene die nach¬
nales vielfach eine Lockerung in der Handhabung derfolgende, von der Bezirkshauptmannschaft, Abt. Forstwesen,

festgesetzte orstgesetzlichen Bestimmungen und Unordnung in den
Waldnutzungen eingerissen ist, muß nunmehr wieder aufKundmachung.
Ordnung und volle Einhaltung des Gesetzes gehalten
werden.Mit 31. 3. d. J. hört die Holzbewirtschaftung und damit

auch die Vorschreibung von Holzumlagen jeder Art auf. Bei Zuwiderhandlungen werden daher die Strafbestim¬
Für den Bezug von Forstprodukten gelten daher von mungen künftig wieder strenge Anwendung finden.

885diesem Zeitpunkt an wieder ausschließlich die Bestim¬
gez. Dr. Schneider.mungen über Anmeldung, Bewilligung und Auszeige im

Sinne des Landesforstgesetzes vom 8. 4. 1912, LGBl. 48
und 49 von 1914. Bezirkshauptmannschaft Feldkirch.

Zl. IVb=60.2)Der Anmeldepflicht unterliegen:
Betreff:Sämtliche Nutzungen im Walde ohne Rücksicht auf ka¬

tastermäßige Bezeichnung des Grundstückes — sowohl SommerschulbefreiungenHaupt (Holz=) Nutzungen als auch Nebennutzungen (Laub,
Bodenstreu, Schotter, Christbäume etc.) a) aus Gemeinde¬ Das Bundesministerium für Unterricht hat mit Erlaß vom
waldungen, b) aus Schutzwäldern, e) in einem anderen 19. 3. 1948 bezüglich der Schulbesuchserleichterungen folgendesWalde für Verkaufszwecke oder in einem den gewöhn¬ festgelegt:
lichen Haus= und Gutsbedarf übersteigenden Umfang; Individuelle Schulbesuchserleichterungen (Sommerschulbe¬ferner die Nutzungen in den Krummholz (Zundrinen=) Be¬ freiungen) können nur in besonderen Fällen und erst nach voll¬ständen sowie in den in die Alpenregion hinaufreichen¬ ndetem siebenjährigem Schulbesuch gewährt werden. Nach un¬den, verstreut vorkommenden Waldresten.

erer alten Sommerschulordnung konnten Schüler vom BesucheIm kommenden Forstwirtschaftsjahr (1. 4. 1949 bis 31.3.
der Sommerschule schon befreit werden, wenn sie nur sechs1950) beabsichtigte Nutzungen von Forstprodukten (P. 2 Winterhalbjahre mit genügendem Erfolg in den Hauptfächernind bis längstens 15. Februar d. J. für die Forsttags die Schule besucht und in Fleiß und Betragen mindestens dieatzung anzumelden, und zwar Anmeldungen der Einge¬ Note 2 erhalten hatten. Die Schulleitungen werden von derforsteten über Bezüge aus Gemeinde= und Gemeinschafts¬ Neueinführung in Kenntnis gesetzt, damit sie die Eltern derwäldern bei der zuständigen Gemeinde, bzw. Gemein¬
Schüler früh genug aufmerksam machen und diese sich danachchaft. Die übrigen Anmeldungen (Privatwald) erfolgen richten können.in der Regel ebenfalls bei der Gemeinde, in der der 865Wald einliegt, jedoch können letztere auch mündlich bei gez. Dr. Schneider.

der Bezirksforstabteilung erstattet werden.
Außerhalb obigen Termines können Anmeldungen in
begründeten Fällen an die Bezirkshauptmannschaft, Kundmachung
Forstabteilung, gerichtet werden.

Laut Bundesgesetz vom 18. Dezember 1948 über AenderungDie Anmeldungen haben die im Anmeldungsvordrucke
des Weinsteuergesetzes (Weinsteuernovelle 1948) § 2 unterliegenvorgesehenen Angaben zu enthalten: Name, Wohnort,
alle am 8. Februar 1949 im freien Verkehr vorhandenen, wein¬H.=Nr. des Anmelders; Parzellennummer und Flächen¬
steuerpflichtigen Getränke einer Nachsteuer, welche beträgt:maß, Katastralgemeinde und Ortsbezeichnung des Wal¬

des, ferner Nutzungsart (Plenterung, Kahlschlag oder für Traubenmost, Wein, Malzwein, vergorenen und halb¬
Durchforstung). Bei Plenterung Angabe von Stamm¬ vergorenen Met, andere weinähnliche Getränke, wein¬
zahl und Festmaß, bzw. Raummaß der beabsichtigten
Nutzung, bei Kahlschlägen außerdem das Ausmaß der
Schlagfläche. Bei Schlägerungen über fünfzig Stämmen Sonntagsdiensiind Name und Wohnort des Schlagunternehmers an¬
zugeben.

Sonntag, den 13. Februar 1949:Anmeldungen mit wesentlichen Mängeln (Fehlen der
Parzellennummer u. dgl.) können nicht in Behandlung Dr. Hermann Fieber, Bergstraße 15.

gezogen werden. Stadtapotheke, Marktstraße 3, Tel. 52.
Spitaldienst: Dr. Wölfle. 882


